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BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung Allgemeinverfügung der Stadt Bamberg zur Anordnung 
eines Impfverbots gegen die Infektion mit Boviner Virus Diarrhoe (BVD) 
nach der Verordnung (EU) 2016/429 und der Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/689

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grund des 
Art. 46 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 
2016/429 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 2016 zu Tier-
seuchen und zur Änderung und Aufhe-
bung einiger Rechtsakte im Bereich der 
Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“), 
zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EU) 
2018/1629 vom 25.7.2018 (ABl. L 272 
S. 11), Art. 71 Abs. 1 lit. b), Art. 72 lit. f) 
und Anhang IV Teil VI Kapitel 2 Abschnit-
te 1 und 2 der Delegierte Verordnung 
(EU) 2020/689 der Kommission vom 17. 
Dezember 2019 zur Ergänzung der Ver-
ordnung (EU) 2016/429 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich 
Vorschriften betreffend Überwachung, 
Tilgungsprogramme und den Status „seu-
chenfrei“ für bestimmte gelistete und neu 
auftretende Seuchen sowie Art. 3 Abs. 1 
Nr. 3 des Gesetzes über den öffentlichen 
Gesundheits- und Veterinärdienst, die Er-
nährung und den Verbraucherschutz sowie 
die Lebensmittelüberwachung (Gesund-
heitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz 
– GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 
752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch 
§ 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. 
S. 370) geändert worden ist folgende

 

Allgemeinverfügung:

1. Die Impfung von Rindern gegen die 
Infektion mit dem BVD-Virus (BVDV) 
ist ab dem 15. Mai 2021 im gesamten 
Gebiet der Stadt Bamberg verboten.

2. Die Stadt Bamberg kann im Fall eines 
Ausbruchs eine Ausnahme vom Impf-
verbot nach vorgenannter Nummer 1 
gestatten, wenn

2.1. die Ergebnisse der epidemiologischen 
Untersuchung und der Untersuchun-
gen gemäß Artikel 25 Delegierte 
Verordnung (EU) 2020/689 gezeigt 
haben, dass von dem Ausbruch nur 
eine begrenzte Zahl von Betrieben be-
troffen war und

2.2. nur eine begrenzte Zahl von Rindern, 
die von der zuständigen Behörde zur 
Bekämpfung des Ausbruchs für erfor-

derlich gehalten wird, unter Aufsicht 
der zuständigen Behörde geimpft wird 
und die Impfung für jedes Tier doku-
mentiert wird.

3. In Rinder haltende Betriebe in der 
Stadt Bamberg dürfen ab dem 15. Mai 
2021 ausschließlich BVDV-unverdächti-
ge Rinder eingestellt werden, die nicht 
gegen die BVDV-Infektion geimpft 
worden sind.

 
Die BVDV-unverdächtigen, nicht gegen 
die BVDV-Infektion geimpften Rinder 
nach Satz 1 müssen von einem schrift-
lichen oder elektronischen Nachweis 
über die BVDV-Unverdächtigkeit des 
jeweiligen Rindes begleitet sein.

4. Die sofortige Vollziehung der in den 
Ziffern 1 bis 3 des Tenors getroffenen 
Regelungen wird gemäß § 80 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) im öffentlichen 
Interesse angeordnet.

5. Kosten werden nicht erhoben.

6. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag 
nach ihrer Veröffentlichung als be-
kannt gegeben. 

Hinweise:
1. Die Allgemeinverfügung und ihre 

Begründung können auf der Internet-
seite der Stadt Bamberg (www.stadt.
bamberg.de) eingesehen werden.

2. Für fachliche Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an den Fachbereich Tierseu-
chenbekämpfung der Stadt Bamberg, 
Untere Sandstraße 34, 96049 Bam-
berg (Telefon 0951/87-1499) bzw. 
stellvertretend an das Sachgebiet Ve-
terinärwesen Lichtenhaidestraße 1, 
96052 Bamberg (Telefon 0951/87-
3510).

3. Auf die Bußgeldtatbestände des § 32 
Abs. 2 Nr. 3 Tiergesundheitsgesetz 
wird hingewiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem Bayeri-

schen Verwaltungsgericht in Bayreuth, 
Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth (Post-
fachanschrift: Postfach 110321, 95422 
Bayreuth) schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Bamberg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Ein-
legung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

Rechtsbehelfe gegen diese Allgemeinverfü-
gung haben nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kei-
ne aufschiebende Wirkung; das bedeutet, 
dass die Allgemeinverfügung auch dann 
befolgt werden muss, wenn sie mit einer 
Klage angegriffen wird. Nach Einlegung 
der Klage kann bei der Stadt Bamberg 
die Aussetzung der Vollziehung oder bei 
vorgenanntem Verwaltungsgericht die 
Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung der Klage beantragt werden  
(§ 80 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 VwGO).

Bamberg, den 11.05.2021
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister




